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Corona Verordnung für Pflegeeinrichtungen 
 

Grundsätzlich gilt: 
 
 
 
 
Abstand halten  Hygiene praktizieren  Maske tragen  Regelmäßig lüften 
 
 

Atemschutz bzw. medizinischer Mund-Nasen-Schutz: (ab 6 Jahren) 
 Besucher tragen eine FFP2-Maske, es existieren keine Ausnahmen 
 Kinder zwischen 6 und 14 Jahren tragen MNS  
 Beschäftigte tragen eine FFP2-Maske 

 
Antigen-Schnelltests:  

 Zutritt zur Einrichtung für geimpfte/genesene Besucher/Dienstleister nur mit vorherigem negativen 
Antigentest (max. 24 Std.) 

 Zutritt zur Einrichtung für nicht immunisierte Besucher/Dienstleister nur mit vorherigem PCR-Test (max. 24 
Std.)  oder Antigentest (max. 6 Std.) 

 Testpflicht gilt auch für nicht immunisierte Kinder ab 1 Jahr 
 Beschäftigte müssen sich (arbeits-)täglich testen lassen, geimpfte/genesene Beschäftigte (gilt nur für Personal 

mit Auffrischungsimpfung oder max. 3 Monate seit abgeschlossener Immunisierung) 3 Mal wöchentlich 
 Gültigkeit: Siehe Personengruppe 
 Besuchertestungen werden kostenlos angeboten, es wird jedoch kein Nachweis ausgehändigt 

 
Legende: 
 

2G   nachweislich geimpft oder genesen 
 
2G+   nachweislich geimpft oder genesen und gültiger Antigen-Schnelltest bzw. PCR-Test 
 
3G    nachweislich geimpft, genesen oder getestet 
 
Geimpfte Person    vollständige Impfung + 14 Tage nach Dosis 

oder  
überstandene Erkrankung + 1 Impfdosis + 14 Tage nach der Impfung 
Nachweise können sein: 
 Impfausweis 
 Bescheinigung Impfzentrum/impfende Stelle 

 
Genesene Person   Person ist genesen von einer Corona Erkrankung die nicht länger als 6    

                  Monate zurück liegt 
Nachweise können sein: 
 PCR-Befund Labor/Arzt/Teststelle 
 Ärztliches Attest 
 Absonderungsbescheinigung 
 Bescheinigungen von Behörden mit Angabe Testart und -datum  

 
Infizierter / 
krankheitsverdächtiger  Kein Besuch zulässig, nur in begründeten Einzelfällen, bspw. Sterbebegleitung, mit  
Bewohner Zustimmung 
  



Übersicht: Corona Verordnung für Pflegeeinrichtungen Geltungsbereich:  WPA 
 

Übersicht: Corona Verordnung für Pflegeeinrichtungen © Stiftung Haus Lindenhof Seite 2 von 2 

 

Bereiche 

Basisstufe 
Hospitalisierungsinziden
z 
<1,5/250 

Warnstufe 
Hospitalisierungsinziden
z 1,5/250 

Alarmstufe I 
Hospitalisierungsinziden
z 3/390 

Alarmstufe II 
Hospitalisierungsinziden
z 6/450 

  
Besucheranzahl 

Keine Beschränkung 

1 Haushalt plus 5 weitere 
Personen  

 
 Geimpfte/genesene 
Personen sind 
ausgenommen 

1 Haushalt plus 2 weitere 
Personen eines anderen 
Haushalts 
  
 Geimpfte/genesene 
Personen sind 
ausgenommen 

1 Haushalt plus 2 weitere 
Personen eines anderen 
Haushalts 
 
 Bei geimpften/ 
genesenen Personen 
max. 10 Personen 

Besuche in 
Gemeinschaftsbereichen 

 Kann für Besuche genutzt werden 
 Mindestabstand ist einzuhalten 

COVID-19 Infizierte / 
Ausbruchsgeschehen Besuche nur in Ausnahmefällen und nach Absprache  

Besuchererfassung / 
Möglichkeit zur digitalen 
Registrierung 

Aktive Besucherregistrierung: Registrierung handschriftlich oder via Luca-App möglich 

Wohnbereichsübergreifend
e Aktivitäten 

 Unter geimpften/genesenen Bewohner*innen ohne Abstand & ohne MNS möglich 
 Bei hoher Impfquote (> 80%) ohne Einhaltung Abstand möglich, MNS jedoch erwünscht & 

Aufklärung der Nichtgeimpften über Infektionsrisiko 

Veranstaltungen Mit 3 G 
 
 FFP2-Maske tragen, 
außer am Platz 
 
Externe Gäste möglich 

Mit 3 G (nur PCR-Test) 
 
 FFP2-Maske tragen, 
außer am Platz 
 
Externe Gäste möglich 

Mit 2 G 
 
 FFP2-Maske tragen, 
außer am Platz 
 
Keine externen Gäste 
möglich 

Mit 2 G+ 
 
 FFP2-Maske tragen, 
außer am Platz 
 
Keine externen Gäste 
möglich 

Teilnahme Bewohner 
Betreutes Wohnen an 
Aktivitäten Pflegeheim 

Geimpfte/genesene 
Bewohner ohne 
Einschränkung 
 
Nichtgeimpfte Bewohner 
mit 3G 

Geimpfte/genesene 
Bewohner ohne 
Einschränkung 
 
Nichtgeimpfte Bewohner 
mit 3G (nur PCR-Test) 

Geimpfte/genesene Bewohner ohne Einschränkung 
 
Nichtgeimpfte Bewohner keine Teilnahme 

Gastronomische Angebote 
(wie Mittagstisch, Cafeteria 
etc.) 

Mit 3 G 
 
 FFP2-Maske tragen, 
außer am Platz 

Mit 3 G (nur PCR-Test) 
 
 FFP2-Maske tragen, 
außer am Platz 

Mit 2 G 
 
 FFP2-Maske tragen, 
außer am Platz 

Mit 2 G+ 
 
 FFP2-Maske tragen, 
außer am Platz 
 Sperrzeit von 22:30 
Uhr bis 6 Uhr 

Solitäre Tagespflege 
 Geimpfte & genesene Gäste ohne Abstand & MNS möglich 
 Bei hoher Impfquote (> 80%) ohne Einhaltung Abstand möglich, MNS jedoch erwünscht & 

Aufklärung der Nichtgeimpften über Infektionsrisiko 

Integrierte Tagespflege 
Analog solitäre Tagespflege 

Fahrdienst für Tagespflege 
Anzahl der Personen im Fahrzeug analog Besucheranzahl  

Symptomtagebücher 
Bewohner & Mitarbeiter Ist im Ausbruchsfall zu führen 

Meldepflicht 

Monatliche Meldung an das örtliche Gesundheitsamt zum 15. eines Monats  Meldung erfolgt zentral 

 
 


